
224 Aus der Geschichte der Neuzeit.

Unter den territorialen Änderungen innerhalb des Reiches waren die
wichtigsten:

1. Brandenburg erhielt Hinterpommern und wurde für den Verlust
von Vorpommern durch die Stifter Magdeburg, Halberstadt, Minden und
Kammin entschädigt.

2. Bayern behielt die Oberpfalz und die Kurwürde.
3. Die Rheinpfalz mit einer neugeschaffenen achten Kurwürde er¬

hielt der Sohn (des inzwischen verstorbenen) Friedrichs V.
Kirchliche Fragen. Der Augsburger Religionsfriede wurde

bestätigt und auch auf die Reformierten ausgedehnt.
Das Restitutionsedikt wurde aufgehoben, das Jahr 1624 als

Normaljahr angesehen, d. h. der katholische und der evangelische Besitz
wurde so wiederhergestellt, wie er in diesem Jahre gewesen war. Von
dieser Bestimmung nahm der Kaiser seine Erblande aus.

Die kirchliche Trennung bestand weiter, der Protestantismus
wurde anerkannt, wenn auch die Schranken, die seiner Ausbreitung 1555
gezogen waren, erhalten blieben.

Innere Reich sau ge legen heilen. Wofern nicht besondere Rege¬
lungen im Frieden vorgenommen sind, tritt eine Wiederherstellung des
Zustandes von 1618 ein, und eine allgemeine Amnestie wird er¬
lassen. Hiervon nimmt der Kaiser seine Erblande aus.

Die volle Landeshoheit (= Souveränität, wozu die Besteuerung,
Rechtspflege, Polizei, das Militär-, Unterrichts- und Münzwesen gehörten)
der Landesfürsten wurde anerkannt, das jus pacis et armorum, das
Recht, zu ihrer Sicherheit Bündnisse untereinander und mit auswärtigen
Mächten zu schließen, ausgenommen gegen Kaiser und Reich, den
Landfrieden und den Westfälischen Frieden, wurde ihnen zugestanden.
Der Kaiser blieb Oberlehnsherr, hatte das Recht der Standeserhöhung,
der Privilegierung von Universitäten, der Erteilung des Dichterlorbeers
und ähnlicher unbedeutender Vorrechte. Aus dem Reich bezog er ein
Einkommen von 13000 Gulden. Über Reichsangelegenheiten (Krieg
und Frieden, Reichsgesetze, Steuern und Bündnisse) sollte er mit dem
Reichstage (den Abgesandten von 314 Reichsständen) beschließen. Der
Reichsverband war also förmlich ausgelöst, das Reich als solches war
unter den vertragschließenden Mächten nicht einmal genannt.

Der alte Kampf zwischen kaiserlicher Majestät und ständischer
Libertät war also zugunsten der Fürsten entschieden worden, und zwar
ans Kosten des Reichsganzen.

Das Reich verlor etwa 100000 qkm und erhielt eine gänzlich
zerbröckelte, wehrlose Westgrenze. Die Notwendigkeit einer neuen Ver¬
fassung wurde anerkannt und deren Beratung in Aussicht genommen. Für
die kaiserlichen Erblande wurden wesentliche, durch Friedensbeschlüsse allge¬
mein festgestellte Bestimmungen aufgehoben, sie gehörten also nicht mehr


